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Antrag der Redaktionskommission* 
vom 9. Dezember 2004

Notariatsgesetz
(Änderung; Grundbuchgebühren)
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben vom 17. August 2004,

beschliesst:

Das Gesetz über das Notariatswesen (Notariatsgesetz) vom 9. Juni
1985 wird wie folgt geändert: 

Handänderun-
gen und Pfand-
rechte

§ 25. Bei Eigentumsänderungen und Errichtung oder Erhöhung
von Grundpfandrechten wird sowohl für die Beurkundung wie für den
Grundbucheintrag je eine Gebühr von 1‰ des Verkehrswerts oder der
Pfandsumme erhoben.

Abs. 2 bis 4 unverändert.

Zürich, 9. Dezember 2004

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Raphael Golta Heidi Baumann

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Raphael
Golta, Zürich (Präsident); Reto Cavegn, Oberengstringen; Jürg Leuthold,
Aeugst a. A.; Sekretärin: Heidi Baumann.
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